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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des BW, Adresse, vom 24. August 2009 

gegen den Bescheid des Finanzamtes Salzburg-Land, vertreten durch Mag. Josef Nußbaumer, 

vom 24. Juli 2009 betreffend Rückforderung von Kinderabsetzbetrag 2003 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. Der angefochtene Bescheid bleibt 

unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Mit Schreiben vom 27. Oktober 2008 erklärte der BW über Aufforderung des FA mittels 

vorausgefülltem Vordruck KBG 1 für 2003 gemäß § 23 KBGG sein Einkommen für das Jahr 

2003.  

Im Vordruck war auch angeführt, dass für Kind1, den Sohn des BW im Jahr 2003 Zuschüsse 

zum KBG in Höhe von € 2.017,98 ausbezahlt worden seien. Auf Basis der vorhandenen Daten 

sei das Einkommen des BW gemäß § 19 KBGG mit € 16.446,10 ermittelt worden und sei auf 

Basis der vorliegenden Daten ein voraussichtlich rückzuzahlender Betrag von € 1.152,22 

ermittelt worden.  

Mit Bescheid vom 24. Juli 2009 ermittelte das FA für das Jahr 2003 den rückzuzahlenden Be-

trag für die Zuschüsse zum KBG mit € 493,38 und begründete dies damit, dass für den Sohn 

des BW Zuschüsse zum KBG ausbezahlt worden seien. Der BW sei gemäß § 18 Abs.1 Z 1 oder 

3 KBG alleine zur Rückzahlung des Zuschusses verpflichtet, da er im Jahr 2003 die für die 
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Rückzahlung des Zuschusses maßgeblichen Einkommensgrenzen gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 

KBGG überschritten habe. 

Weiters ermittelte das FA den offenen Rückzahlungsbetrag für die Folgejahre mit € 1.524,60. 

Gegen diesen Bescheid erhob der BW binnen offener Frist Berufung und führte im Wesent-

lichen aus, dass die Rückzahlung nach seiner Meinung von der Person bezahlt werden müsste, 

die diese Zuschüsse verbraucht habe. Seine Expartnerin habe die Zuschüsse zum KBG ohne 

sein Wissen erhalten. Nun werde der Zuschuss von ihm rückgefordert, obwohl seine 

Expartnerin über ein eigenes Einkommen verfüge und von ihm immer die Alimente für den 

Sohn erhalten habe. 

Das FA legte diese Berufung ohne Erlassung einer Berufungsvorentscheidung dem UFS zur 

Entscheidung vor. 

Der UFS hat dazu erwogen: 

Der in der Folge dargestellte Sachverhalt ergibt sich aus den Verwaltungsakten und ist den 

Parteien des Verfahrens bekannt und von ihnen unbestritten. 

Der BW ist der Vater des am Geburtstag geborenen Kind1. Dieser lebt bei seiner Mutter. Für 

dieses Kind wurden im Jahr 2003 Zuschüsse zum KBG in Höhe von € 2.017,98 ausbezahlt. 

Der BW erzielte im Jahr 2003 Einkünfte in Höhe von € 16.446,10 aus einer nichtselbständigen 

Tätigkeit. 

In rechtlicher Hinsicht ist zum gegenständlichen Verfahren auszuführen, dass gemäß § 21 

KBGG der Abgabenanspruch für den Zuschuss zum KBGG mit Ablauf des Jahres entsteht, in 

dem die Einkommensgrenze gemäß § 19 KBGG erreicht wird. 

Gemäß § 18 Abs. 3 KBGG ist die Rückzahlung des Zuschusses zum KBG eine Abgabe im Sinne 

des § 1 BAO. Damit gelten für diese Ansprüche die Verjährungsbestimmungen der BAO.  

Gemäß § 207 Abs. 2 BAO beträgt die Verjährungsfrist … von Abgaben … fünf Jahre. 

Gemäß § 207 Abs. 4 BAO verjährt das Recht, … die Rückzahlung zu Unrecht bezogener 

Beihilfen zu fordern, … in fünf Jahren. 

Gemäß § 209 Abs. 1 BAO verlängert sich die Verjährungsfrist um ein Jahr, wenn innerhalb der 

Verjährungsfrist (§ 207) nach außen hin erkennbare Amtshandlungen zur Geltendmachung 

des Abgabenanspruches …. unternommen werden. 
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Gemäß § 49 Abs. 17 KBGG verjährt das Recht die Abgabe gemäß dem 4. Abschnitt des KBGG 

festzusetzen für die Jahre 2002 und 2003 frühestens 2008. 

Auf das gegenständliche Verfahren umgelegt bedeutet dies, dass die Verjährung für die Rück-

forderung von Zuschüssen zum KBGG (Beihilfen) für das Jahr 2003 nach den allgemeinen 

Verjährungsbestimmungen der BAO ebenso wie nach den Bestimmungen des KBGG mit Ab-

lauf des Jahres 2008 eintreten würde. Durch die undatierte, jedoch jedenfalls im Oktober 

2008 erfolgte Maßnahme des FA zur Feststellung des Einkommens des BW verlängert sich 

diese Verjährungsfrist jedoch bis zum Ablauf des Jahres 2009.  

Der in Frage stehende vom BW angefochtene Bescheid vom 27. Juli 2009 ist somit innerhalb 

der Verjährungsfrist erlassen worden.  

Gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 KBGG haben Anspruch auf den Zuschuss zum KBG allein stehende 

Elternteile, wie dies zB ledige Mütter sind. 

Gemäß § 18 Abs. 1 Z 1 KBGG hat Rückzahlungen ausbezahlter Zuschüsse zum KBG der 

Elternteil zu leisten, wenn der andere Elternteil einen Zuschuss nach § 9 Abs. 1 Z. 1 KBGG 

erhalten hat. Somit liegt die Verpflichtung zu einer allfälligen Rückzahlung im gegenständ-

lichen Fall beim BW als Kindsvater. 

Gemäß § 23 KBGG hat jeder Abgabepflichtige im Sinne des § 18 KBGG eine Abgabenerklärung 

über sein im Kalenderjahr erzieltes Einkommen im Sinne des § 19 Abs. 2 bis zum Ende des 

Monats März des Folgejahres einzureichen. 

Gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 KBGG beträgt die Höhe der Abgabe bei einem Einkommen von mehr 

als € 14.000,00 3% des Einkommens. 

Gemäß § 16 KBGG hat der Krankenversicherungsträger den anderen, zur Rückzahlung nach § 

18 KBGG verpflichteten Elternteil nicht nur von der Gewährung des Zuschusses, sondern auch 

von der Einstellung oder der Rückforderung dieses Zuschusses (im Sinne des § 31 KBGG) zu 

verständigen. 

Es ist dem BW zuzugestehen, dass in den Akten des FA nicht ersichtlich ist, ob ihm diese 

Information vom Krankenversicherungsträger zugegangen ist. Festzuhalten ist allerdings, dass 

den Bestimmungen des KBGG ebenso wenig zu entnehmen ist, dass die Rückzahlungsver-

pflichtung von dieser Verständigung abhängig ist, wie diese Bestimmungen des KBGG eine 

Rückzahlungsverpflichtung von der Einkommenserklärungspflicht des § 23 KBGG abhängig 

machen. 
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Vielmehr entsteht der Abgabenanspruch zur Rückzahlung des Zuschusses zum KBG ohne dass 

weitere Voraussetzungen erfüllt werden müssten, mit Ablauf des Kalenderjahres, in welchem 

die Einkommensgrenze des § 19 KBGG erreicht bzw. überschritten wird. 

Für das gegenständliche Verfahren bedeutet dies, dass aufgrund der Höhe des Einkommens 

des BW im Jahr 2003 von € 16.446,10 mit Ablauf des Jahres 2003 ein Abgabenanspruch auf 

Rückzahlung eines Teils dieses Zuschusses zum KBG im Ausmaß von 3% des Einkommens des 

BW entstanden ist.  

Daher ist es für das gegenständliche Verfahren auch ohne Belang, dass der BW für die von 

ihm getrennt lebende Kindesmutter Alimentationsleistungen erbrachte. Das KBGG sieht keine 

Gegenverrechnung des verfahrensgegenständlichen Zuschusses mit Unterhaltsleistungen vor. 

Die Ausführungen des BW vermögen somit keine Begründung aufzuzeigen, warum die mit 

Bescheid vom 24 Juli 2009 erfolgte Rückforderung der Zuschüsse für 2003 zu Unrecht erfolgt 

sein sollte, weswegen die Berufung als unbegründet abzuweisen war. 

Salzburg, am 15. Juli 2010 


